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Ge#etz, betreffend die Deut#che Reichsdruckerei 
 

gegeben am 07.03.2017, im Namen des Deut#chen Reiches 
 

 
In Kraft ge#etzt am 30.03.2017 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger  

nach erfolgter Zu#timmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 
 

 
Nr. 11 

 
Die Deut#che Reichsdruckerei i#t eine vollrechtsfähige An#talt des öffentlichen Rechts (AdöR, AöR) und i#t eine mit einer 
öffentlichen Aufgabe betraute In#titution, deren Aufgabe ihr ge#etzlich zugewie#en worden i#t. Überwiegend i#t die Deut#che 
Reichsdruckerei rechtlich #elb#tändig.  

§ 1. 

Die Deut#che Reichsdruckerei unter#teht mit Inkrafttreten die#es Ge#etzes unmittelbar dem Reichsamt des Innern. Der Leiter 
führt die Bezeichnung „Direktor der Deut#chen Reichsdruckerei“.  

§ 2. 

Die Verwaltung der Bundesdruckerei geht mit deren Auflö#ung unmittelbar auf die Deut#che Reichsdruckerei über. 
Verbindlichkeiten, Treuhand#chaften, Vermögensrechte oder Abfindungen für die Übertragungen der ge#amten Bundesdruckerei 
mit ihren weltweiten Ge#ell#chaften auf das Deut#che Reich, entfallen. Schwebende Schulden bzw. Altla#ten werden vom 
Deut#chen Reich nicht übernommen. 

§ 3. 

Die#es Ge#etz tritt mit Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger in Kraft. Mit Inkraft#etzung die#es Ge#etzes wird das 
RGBl-1006276-Nr22-Erla##-Reichsdruckerei gegen#tandlos.  

 
 

Gegeben zu Berlin, den 07. März 2017 

 
 

Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 
 

 Prä#idial#enat 
Erhard Lorenz 
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